
FAQ DER MITTELSCHULE 

 

Absenzen: Wie funktioniert die Absenzenregelung an der Mittelschule? 

Grundsätzlich gilt, dass bei Wiedereintritt nach Krankheit eine Woche zum Entschuldigen der 

Absenz im digitalen Register vorgesehen ist. Nach diesem Zeitraum gilt die Absenz als 

unentschuldigt und wird im Globalurteil des Zeugnisses vermerkt. All jene Abwesenheiten, 

die bereits im Voraus geplant werden können, sollen mittels Vorentschuldigung im digitalen 

Register hinterlegt werden. Die Schüler sind verpflichtet, den Unterrichtsstoff eigenständig 

nachzuholen.  

Im Schulsprengel Leifers gibt es seit einigen Jahren eine Urlaubsregelung. In Italien herrscht 

Schulpflicht, das heißt, der Schulbesuch in der Unterrichtszeit ist verpflichtend. Die 

Nichtbefolgung der Schulpflicht ist meldepflichtig. Wenn auf eine Reise innerhalb der 

Schulzeit nicht verzichtet werden kann, ist es üblich und zeugt von gegenseitigem Respekt, 

dass die Eltern diese kurzen Abwesenheiten vorab melden. Hierbei muss eigenständig ein 

Gespräch mit dem Klassenvorstand und der Schulführungskraft geführt werden.  

Längere Absenzen wegen Familienurlaube, Familienfeiern, Hochzeiten, Beerdigungen, o. Ä. 

müssen, falls möglich, mindestens 4 Wochen vorher in der Direktion angekündigt werden. 

Solche Absenzen werden nicht entschuldigt und dürfen 10 Unterrichtstage während der 8 

Jahre der Unterstufe nicht überschreiten. Bei einer Überschreitung der 10 Unterrichtstage 

werden die Abwesenheiten von den Lehrpersonen im Globalurteil des Schülers festgehalten. 

Eine Überschreitung hat auch eine Meldung an die Gemeinde, an die Carabinieri, an die 

Sozialdienste und an die Staatsanwaltschaft beim Jugendgericht zur Folge. Weiters wird eine 

Nichtversetzung bei jenen Schülern, die die Lücken trotz Hilfestellungen der Lehrpersonen 

nicht schließen, ernsthaft in Betracht gezogen. Familienfeiern, Hochzeiten, Beerdigungen, o. 

Ä. müssen vorher und den zuständigen Behörden (Carabinieri, Sozialdienste) gemeldet. 

 

 

Abschlussprüfung  

Alle Informationen rund um die staatliche Abschlussprüfung der Unterstufe finden Sie auf 

unserer Homepage. 

Es wird zudem darauf hingewiesen, dass Urlaube erst nach dem 30. Juni geplant werden 

dürfen. 

 

 

Digitales Register 

Zu Beginn des Schuljahres erhalten die Eltern und die Schüler einen persönlichen Account für 

das digitale Register der Mittelschule. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Schüler 

nur mit ihrem Schüleraccount und Eltern ausschließlich mit dem Elternaccount einsteigen 

sollen, da die Nachrichten gezielt nach Empfängergruppen verschickt werden. Weiters 

besteht von Seiten der Eltern die Pflicht, regelmäßig in das Register einzusteigen, um alle 



notwendigen Informationen (Nachrichten von Seiten der Lehrpersonen, Bewertungen und 

Beobachtungen zu den Schülern) zu lesen.  

 

 

Disziplinarvermerke (Eintragung) 

Unsere Schulordnung sieht vor, dass spätestens nach drei Disziplinarvermerken 

(Eintragungen ins Klassenregister) eine außerordentliche Klassenratssitzung von Seiten der 

Direktion einberufen wird und im Klassenrat weitere Maßnahmen beschlossen werden. Dies 

kann auch einen zeitweiligen Ausschluss zur Folge haben. 

 

 

Elternsprechtag: Wie werden Elternsprechtage abgehalten? 

Einmal pro Semester findet der Elternsprechtag an der Mittelschule statt. Dieser erstreckt 

sich von 10:30 Uhr bis 13:00 Uhr und von 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr. Die Eltern haben die 

Möglichkeit, sich mit den Fachlehrpersonen über die Leistungen Ihres Kindes auszutauschen. 

Es ist nicht erlaubt, die eigenen Kinder in der Warteschlange anstehen zu lassen. Weiters 

findet zu den Sprechtagen ein Kuchenverkauf der zweiten Mittelschulklassen statt.  

 

 

Erhalten die Schüler einen Google-Account? 

Die AG Digitale Medien der Mittelschule erstellt für jeden Schüler einen persönlichen Zugang 

zu einem Google Account. Hierbei besteht die Möglichkeit, Zugriff auf alle Google-Produkte 

zu genießen. (Classroom, Docs, Präsentation, Tabellen, Drive, …) 

Weitere Informationen diesbezüglich finden Sie auf unserer Homepage. 

 

 

Handyfreie Schule 

Mobiltelefone und andere digitale Geräte (Smartwatch, Tablet) dürfen im gesamten 

Schulareal, d.h. auch während der Mensazeit im Pausenhof, nicht akustisch und visuell 

wahrgenommen werden. Falls man dabei erwischt werden sollte, hat dies eine Eintragung ins 

Klassenregister zur Folge. Weiters wird das Gerät umgehend abgenommen und in der 

Direktion hinterlegt, wo es nur Erziehungsberechtigte zu Bürozeiten abholen dürfen. 

Alle weiteren Informationen diesbezüglich finden Sie auf unserer Homepage. 

 

 

Herbst- und Maiausflug  

Es ist vorgesehen, dass pro Schuljahr ein Herbst- und ein Maiausflug mit dem Klassenvorstand 

geplant werden.  

 

 

 



Mehrtägige Ausflüge 

In den ersten Klassen ist der Besuch der Erlebnisschule Langtaufers geplant. 

In den dritten Klassen wird eine mehrtägige Kulturreise organisiert. Das jeweilige Ziel wird 

vom Klassenvorstand vorgeschlagen. Die dabei entstehenden Kosten müssen selbst getragen 

werden. Um die daraus entstehenden Kosten ein wenig zu senken, können die Schüler bereits 

in den zweiten Klassen den Erlös des Elternsprechtages dafür verwenden.  

Einkommensschwache Familien, welche eine entsprechende Dokumentation vorweisen 

können, erhalten eine finanzielle Unterstützung von Seiten der Schule.  

 

 

Klassenzusammenstellung: Woher weiß ich, welche Klasse mein Kind besucht? 

Ab dem 1. September werden die Schülerlisten der jeweiligen ersten Klassen an der 

Eingangstür der Mittelschule veröffentlicht. 

 

 

Wie funktioniert die Lernberatung? 

Jedem Schüler wird eine Lehrperson zugeteilt, die als Lernberater fungiert. Der Lernberater 

ist Berater für Lernschwierigkeiten und persönlichen Anliegen eines Schülers.  

 

 

Materialien zu Schulbeginn 

Die Materialliste wird einige Tage vor Unterrichtsbeginn auf der Homepage der Schule 

veröffentlicht.  

 

 

Pflichtquote: Wie wird die Pflichtquote geregelt? 

Grundsätzlich gilt, dass der Besuch der Musikschule und der Besuch von sportlichen Vereinen 

anerkannt werden kann. Die genaue Liste der anerkannten Vereine können Sie der 

Schulhomepage entnehmen.  

Falls ein Schüler keine außerschulischen Tätigkeiten besucht, ist er verpflichtet, 

Wahlplichtfächer im Ausmaß von 1-2 Unterrichtsstunden zu belegen. Diese werden in der 

Regel Mitte September für das erste Semester ausgeschrieben; für das zweite Semester 

erfolgt dies Mitte Januar.  

 

 

Schülerbeitrag 

Es ist jährlich ein Schülerbeitrag zu bezahlen, der Lehrausgänge und allgemeine Spesen für 

Fotokopien deckt. Sie werden diesbezüglich rechtzeitig von Seiten des Sekretariats informiert. 

Die Bezahlung erfolgt über das Zahlungssystem “PagoPa”.  

 

 



 

Schul- und Bibliotheksbücher 

Unsere Mittelschule stellt jegliche Schulbücher kostenlos zur Verfügung. Die Schüler sind 

verpflichtet, mit diesen sorgfältig und gewissenhaft umzugehen (einbinden, mit einem 

Namensschild versehen). Falls ein Schulbuch am Ende des Schuljahres in einem nicht 

akzeptablen Zustand zurückgegeben wird, muss es ersetzt werden. Gleiches gilt, wenn ein 

Schulbuch verloren geht. 

Die Bücher der Schulbibliothek können maximal für einen Monat ausgeliehen werden.  

 

 

Unterrichtszeiten 

 

Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

7:45 - 8:35 KU KU KU KU KU 

8:35 - 9:25 KU KU KU KU KU 

9:25 - 10:15 KU KU KU KU KU 

10:15 - 10:30 P A U S E 

10:30 - 11:20 KU KU KU KU KU 

11:20 - 12:10 KU KU KU KU KU 

12:10 - 13:00 KU KU KU KU KU 

      

14:05 - 14:55 WA KU  PQ  

14:55 - 15:45  KU  PQ  

 

 

ZIB-Team 

Unsere Mittelschule verfügt über ein ZIB- Team, welches aus der Schulsozialpädagogin und 

zwei weiteren Lehrpersonen besteht. Bei Lernschwierigkeiten und Problemen mit anderen 

Schülern oder Lehrpersonen können sich die Schüler ans ZIB-Team wenden. Alle Gespräche 

werden vertraulich behandelt. 


